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in  Sachen 

Gesuchstellerin, Einsprachegegnerin und Beschwerdeführerin 

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Felix  C.  Meier-Dieterle, VISCHER  AG, 
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gegen 

Gesuchsgegnerin, Einsprecherin und Beschwerdegegnerin 

I  

betreffend Arresteinsprache 
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Beschwerde gegen einen Entscheid  des  Einzelgerichtes Audienz  des  Be-

zirksgerichtes Zürich vom  28.  September  2020 

Erwäqungen:  

• 1.	 Das Einzelgericht Audienz  des  Bezirksgerichtes Zürich hiess  mit  Urteil vom 

die  Arresteinsprache  der  Beschwerdegegnerin gut (Disposi-

 

tiv Ziffer  1),  ordnete  die  Aufhebung  des  Arrestbefehls vom Ge-

 

schäfts-Nr. , Arrest-Nr., Betreibungsamt Zürich  1,  nach unbe-

 

nutztem Ablauf  der  Beschwerdefrist oder nach Abschluss  des  obergerichtlichen 

Verfahrens  an,  falls das Obergericht nicht anderes anordne (Dispositiv Ziffer  1), 

auferlegte  die  auf  Fr. festgesetzte Spruchgebühr  der  Beschwerdeführerin 

(Dispositiv Ziffer  2)  und  verpflichtete diese  der  Beschwerdegegnerin eine Partei-

 

entschädigung  von Fr. zu bezahlen (Dispositiv Ziffer  3; act. 90). 

2. Gegen dieses Urteil erhob  die  Beschwerdeführerin  mit  Eingabe vom 

7.  März  2022  Beschwerde bei  der II.  Zivilkammer  des  Obergerichts  des  Kantons 

Zürich.  Sie  beantragt'die Aufhebung  des  genannten Entscheides  und  die  Abwei-

sung  der  Arresteinsprache  der  Beschwerdegegnerin unter Kosten-  und  Entschädi-

gungsfolgen zu Lasten  der  Beschwerdegegnerin. Zugleich stellt sie  den  prozessu-

alen Antrag,  es  sei  der  Beschwerde superprovisorisch aufschiebende Wirkung zu 

erteilen  und  das Betreibungsamt Zürich  1  anzuweisen,  bis  zum rechtskräftigen 

Entscheid  über  die  vorliegende Beschwerde  den  Arrestbeschlag  in  Arrest 

Nr. aufrechtzuerhalten  (act. 91). 

3. Bereits vorgängig hat  die  Beschwerdegegnerin  der  Kammer  am 

4. März  2022  eine Schutzschrift samt Beilagen überbracht, welche mit Verfügung 

vom  9.  März  2022  entgegengenommen wurde (Verfahren Nr. RX220002).  Die 

Schutzschrift ist im vorliegenden Verfahren zu berücksichtigen;  die  Akten  des  Ver-

fahrens RX220002 sind entsprechend  in  das vorliegende Verfahren zu integrie-

ren.  Die  Schutzschrift ist  der  Beschwerdeführerin zusammen mit diesem Ent-

scheid zur Kenntnis zuzustellen. Eine separate Stellungnahme dazu ist nicht er-
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forderlich.  Die  Beschwerdeführerin kann sich dazu im Rahmen einer Stellung-

nahme zu einer allfälligen Beschwerdeantwort äussern.  Die  Beschwerdegegnerin 

stellt  in  ihrer Schutzschrift — soweit hier  relevant  — folgende Anträge: 

З. Es  sei festzustellen, dass  die  Anordnung  des  Bezirksgerichts Zürich  in  Dispositiv 

Ziffer  1 des  Entscheids . dass  der  Arrestbefehl votт Ge-

 

schäfts-Nr.-; Arrest-Nr. Betreibungsamt Zürich  1  erst nach Ab-

 

schluss  des  obergerichtlichen Verfahrens aufgehoben sei, falls das Obergericht 

nicht anderes anordnet, nichtig ist. 

4. Eventualiter zu Ziffer  3,  sei  die  Anordnung  des  Bezirksgerichts Zürich  in  Dispositiv 

Ziffer  1 des  Entscheids , dass  der  Arrestbefehl vom- Ge-

 

schäfts-Nr. Arrest-Nr.», Betreibungsamt Zürich  1  erst nach Ab-

 

schluss  des  obergerichtlichen Verfahrens aufgehoben sei, falls das Obergericht 

nicht anderes anordnet, umgehend aufzuheben. 

5. Es  sei ein allfälliger Antrag  der  mutmasslichen Beschwerdeführerin,  es  sei einer 

von  ihr eingereichten Beschwerde gegen  den  Entscheid des  Bezirks-

 

gerichtes Zürich vom superprovisorisch  die  aufschiebende 

Wirkung zu erteilen, abzuweisen. 

6. 

4. Der  Entscheid Ober  die  Arresteinsprache kann gemäss  Art. 278  Abs.  3 

SchKG mit Beschwerde nach  Art. 319  ff. ZPO angefochten werden.  Art. 278 

Abs.  4  SchKG, wonach eine Einsprache und Beschwerde  die  Wirkung  des  Arres-

tes nicht hemmt, ist auf  die  Beschwerde gegen  den  bestätigenden Einspracheent-

scheid zugeschnitten. Wird  die  Einsprache — wie hier — gutgeheissen und  der  Ar-

rest aufgehoben, gilt  die  Bestimmung nicht, sondern  es  gelangt  Art. 325  ZPO zur 

Anwendung (vgl. SJZ  1 1 1 [20151 S. 53  ff. m.w.Н.). Danach hemmt  die  Be-

schwerde  die  Vollstreckbarkeit  des  angefochtenen Entscheides nicht (Аrt.  325 

Abs.  1  ZPO); mithin fällt  der  Arrest mit Gutheissung  der  Arresteinsprache dahin. 

5. Dem entgegen hat  die  Vorinstanz  die  Wirksamkeit ihres Entscheides auf  den 

• Ablauf  der  Beschwerdefrist bzw.  den  Abschluss  des  obergerichtlichen Verfahrens 
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festgesetzt  und  damit im Ergebnis einer allfälligen Beschwerde gegen  den  Arrest-

einspracheentscheid  die  aufschiebende Wirkung zuerkannt.  Die  Beschwerdegeg-

nerin erachtet diese Anordnung als nichtig,  mit  der  Begründung,  die  Vorinstanz 

sei für  die  Gewährung  der  aufschiebenden Wirkung im Beschwerdeverfahren we-

der sachlich noch funktional zuständig. Überdies macht  die  Beschwerdegegnerin 

geltend,  die  Beschwerdeführerin habe im vorinstanzlichen Verfahren gar keinen 

entsprechenden prozessualen Antrag gestellt  (act. 95/2 S. 6  ff.). 

6. Den  vorinstanzlichen Akten ist zu entnehmen, dass  die  Beschwerdeführerin 

bei  der  Vorinstanz eventualiter zur Abweisung  der  Arresteinsprache  der  Be-

schwerdegegnerin beantragt hat,  den  Arrestbefehl erst nach unbenutztem Ablauf 

der  Frist für eine Beschwerde  an  das Obergericht  des  Kantons Zürich aufzuheben 

(vgl.  act. 55). Die  Vorinstanz stützte ihre Anordnung auf diesen Verfahrensantrag 

sowie  den  Umstand, dass  die  Beschwerdegegnerin nicht dagegen opponiert habe 

(act. 90 S. 28).  Dass dem nicht so wäre, behauptet  die  Beschwerdegegnerin 

nicht.  Die  Beschwerde nach  Art. 319  ff. ZPO hat wie gesehen  von  Gesetzes we-

gen keine aufschiebende Wirkung (А rt.  325  Abs.  1  ZPO).  Die  Rechtsmittelinstanz 

kann  aber  die  Vollstreckung (bzw.  die  Vollstreckbarkeit)  des  angefochtenen Ent-

scheids aufschieben (Аrt.  325  Abs.  2  ZPO).  Die  sachliche  und  funktionelle Zu-

ständigkeit  der  Rechtsmittelinstanz für aufschiebende Anordnungen setzt aller-

dings ein eingeleitetes Rechtsmittelverfahren voraus.  Bis  zum unbenutzten Ablauf 

der  Rechtsmittelfrist oder  bis  zur Einleitung eines Rechtsmittelverfahrens erweist 

sich  die  Anordnung  der  Vorinstanz jedenfalls nicht als nichtig. Wie  es  sich darüber 

hinaus verhält, kann offen bleiben,  da mit  den prozessualen Anträgen  der  nun 

vorliegenden Beschwerde  und  der  Schutzschrift nunmehr  die  Rechtsmittelinstanz 

über  die  aufschiebende Wirkung zu entscheiden hat. 

7.1 Der  Entscheid über  den  Vollstreckungsaufschub ist nach Ermessen zu tref-

 

fen,  in  Abwägung  der  im jeweiligen Einzelfall sich gegenüber stehenden Interes-

sen. Ferner dürfen auch  die  Erfolgschancen  des  Rechtsmittels berücksichtigt wer-

den. Das Gericht stützt sich dabei auf eine summarische Prüfung  der  relevanten 

Fakten. Dabei ist zu bedenken, dass  der  Gesetzgeber  die  Vollstreckbarkeit als 
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Regel vorgesehen hat,  der  Vollstreckungsaufschub daher eine Ausnahme dar-

stellt.  Es  müssen deshalb besondere Gründe vorliegen, um einen Aufschub zu 

rechtfertigen (vgl. ZK ZPO-FREIBURGHAUS/Аninur,  3.  Aufl.  2016, Art. 325  N  6 f.). 

Ste11t  der  Entscheid, für welchen  der  Vollstreckungsaufschub verlangt wird, aller-

dings eine Leistungsmassnahme dar,  die  endgültige Wirkung haben kann, darf 

der  Aufschub nur verweigert werden, wenn das Rechtsmittel  von  vornherein of-

fensichtlich unbegründet oder unzulässig erscheint (vgl. BGÉ  138 Ill 378). 

7.2 Mit Blick auf das Arrestverfahren ist festzuhalten, dass  der  Arrest gerade  der 

Sicherstellung  des  Zugriffs eines Gläubigers auf fragliche Vermögenswerte dient 

(BSK SchКG-STOFFEL,  3.  Aufl.  2021, Art. 271  N  1). Die  Aufhebung  des  Arrestbe-

schlags stellt demnach eine ebensolche Anordnung dar,  die  endgültige Wirkung 

haben kann, weil  die  Aufhebung  des  Arrests unter Umständen nicht wieder rück-

gängig gemacht werden kann und sie diesfalls  die  Vorwegnahme  des  Endent-

scheides bedeutet. Vor diesem Hintergrund sowie unter Einbezug  der  Tatsache, 

dass sich  die  Beschwerde nach einer ersten Einschätzung nicht  von  vornherein 

als unbegründet oder unzulässig erweist, ist dem Gesuch um Gewährung  der  auf-

schiebenden Wirkung hinsichtlich Dispositiv Ziffer  1 des  angefochtenen Entschei-

des superprovisorisch stattzugeben. 

7.3.  Demgegenüber ist  die Praxis  bezüglich  der  Gewährung  der  aufschiebenden 

Wirkung bei Geldforderungen zurückhaltend. Ein Aufschub wird  in  solchen Fällen 

regelmässig nur gewährt, wenn  die  Zahlung  den  Schuldner  in  finanzielle Schwie-

rigkeiten bringt oder wenn im Fall  der  Gutheissung  des  Rechtsmittels  die  Möglich-

keit  der  Rückforderung wegen  der  zweifelhaften Zahlungsfähigkeit  der  Gegenpar-

tei ungewiss erscheint. Das Vorliegen einer oder beider Voraussetzungen ist  in 

tatsächlicher Hinsicht  von der  gesuchsteilenden Partei zu behaupten und nachzu-

weisen oder wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. OGer ZH РР130029, Verfü-

gung vom  4.  Juli  2013;  OGer ZH РЕ110023, Verfügung vom  4.  November  2011). 

7.4. Die  Beschwerdeführerin lässt im Zusammenhang mit  der  Begründung  der 

aufschiebenden Wirkung hinsichtlich  der  Gerichtskosten konkrete Ausführungen 

zu allfälligen finanziellen Schwierigkeiten oder zu einer möglichen Zahlungsunfä-

higkeit  der  Beschwerdegegnerin vermissen. Ihre Ausführungen beziehen sich 
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hauptsächlich auf  die  Begründung  der  Aufrechterhaltung  des  Arrestbeschlags. Im 

Übrigen hält  die  Beschwerdeführerin im Gegenteil fest, dass bei  der  Beschwerde-

gegnerin tatsächlich wohl noch andere Vermögenswerte als  die  verarrestierten 

vorhanden seien,  und  zweifelt damit deren Zahlungsfähigkeit gerade nicht  an.  Zu-

dem schildert  die  Beschwerdeführerin nur pauschal  den  Umstand, dass eine 

Rückforderung  am  Sitz  der  Beschwerdegegnerin  mit  grossen Hindernissen ver-

bunden wäre (vgl.  act. 91 S. 9).  Das stellt für sich  aber  keinen zureichenden 

Grund dar,  die  aufschiebende Wirkung zuzuerkennen  und  die  Vollstreckbarkeit zu 

hemmen.  Die  sofortige Vollstreckbarkeit  und  das damit einhergehende Risiko, 

dass im Falle  der  Gutheissung  des  Rechtsmittels eine Rückabwicklung  der  Zah-

lung  von  Nöten  sein  wird, ist zwangsläufig  mit  der  gesetzlich vorgesehenen sofor-

tigen Vollstreckung verbunden. Aus diesen Gründen ist das Gesuch  der  Beru-

fungsklägerin um (superprovisorische) Erteilung  der  aufschiebenden Wirkung  in 

Bezug auf  die  vorinstanzliche Dispositiv Ziffer  2  und  3  abzuweisen. 

B. Der  Beschwerdegegnerin ist Gelegenheit zu geben,. um zum Verfahrensan-

 

trag  der  Beschwerdeführerin hinsichtlich Dispositiv Ziffer  1 des  angefochtenen 

Entscheids Stellung zu nehmen. 

9. Der  Beschwerdeführerin ist sodann Frist zur Leistung eines Kostenvorschus-

ses für das Beschwerdeverfahren anzusetzen (Аrt.  98  ZPO).  Der  Kostenvor-

 

schuss ist ausgehend  von  einem Streitwert  von Fr. vorderhand nach 

der  voraussichtlichen Gerichtsgebühr  in  Höhe  von Fr. festzusetzen 

(Аrt.  48  und  Art. 61  Abs.  1  GebV SchКG). 

10. Die  weitere Prozessleitung ist im Sinne  von Art. 124  Abs.  2  ZPO und §  31 

der  Verordnung über  die Organisation des  Obergerichts vom  3.  November  2010 

zu delegieren. 
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Es  wird verfügt:  

1. Die  Akten  des  Verfahrens RX220002 werden  in  das vorliegende Verfahren 

integriert. 

2. Der  Beschwerde wird mit Bezug auf Dispositiv Ziffer  1 des  Entscheides  des 

Einzelgerichtes Audienz  des  Bezirksgerichtes Zürich vom 

aufschiebende Wirkung erteilt. 

3. Das Gesuch  der  Beschwerdeführerin um Erteilung  der  aufschiebenden Wir-

kung  in  Bezug auf  die  Dispositiv Ziffern  2  und  3 des  Entscheides  des  Einzel-

 

gerichtes Audienz  des  Bezirksgerichtes Zürich vom  

wird abgewiesen. 

4. Der  Beschwerdegegnerin wird eine Frist  von 10  Tagen ab Zustellung dieser 

Verfügung angesetzt, um zum Antrag  der  Beschwerdeführerin auf Erteilung 

der  aufschiebenden Wirkung hinsichtlich Dispositiv Ziffer  1 des  Entscheides 

des  Einzelgerichtes Audienz  des  Bezirksgerichtes Zürich vom 

Stellung zu nehmen. 

Unterbleibt  die  Stellungnahme, wird das Verfahren ohne  die  Stellungnahme 

weitergeführt (Аrt.  147  ZPO). 

5. Der  Beschwerdeführerin wird eine Frist  von 10  Tagen ab Zustellung dieser 

Verfügung angesetzt, um für  die  Gerichtskosten  des  Beschwerdeverfahrens 

bei  der  Obergerichtskasse, Hirschengraben  15, 8001  Zürich, Briefadresse: 

Postfach,  8021  Zürich, Postkonto  80-10210-7,  IВAN С171  0900 0000 8001 

0210 7  [Zahlungszweck: PS220051-O], einen Vorschuss  von  - zu 

leisten.  Die  spätere Erhöhung  des  Vorschusses bleibt vorbehalten 

6. Die  weitere Prozessleitung wird  an  Oberrichter  Dr.  M.  Sarbach delegiert. 
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7. Schriftliche Mitteilung  an die  Parteien,  an die  Beschwerdeführerin unter Bei-

 

lage eines Einzahlungsscheins sowie eines Doppels  von act. 95/2  und  an 

die  Beschwerdegegnerin unter Beilage einer Kopie  von act. 91 S. 5-9, an die 

Vorinstanz  und  das Betreibungsamt Zürich  1,  je  gegen Empfangsschein, so-

wie  an die  Obergerichtskasse. 

Obergericht  des  Kantons Zürich 
II.  Zivilkammer 

LV.  Die  Gerichtsschreiberin: 

lic. iur.  A.  Götschi 

versandt  am: 
11.  März  2022 
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